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Verordnung 

 über die Verwertung von Bioabfällen  

auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden 

(Bioabfallverordnung - BioAbfV) 

Vom 21. September 1998 

(BGBl. I S. 2955), geändert durch Art. 5 Verordnung zur Umsetzung des Europäischen Abfall-
verzeichnisses vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379) und durch Art. 3 Verordnung zur 
Änderung abfallrechtlicher Nachweisbestimmungen vom 25. April 2002 (BGBl. I S. 1488) 

 

 

Auf Grund des § 8 Abs. 1 und 2 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes vom 27. September 

1994 (BGBl. I S. 2705) verordnet das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

und dem Bundesministerium für Gesundheit nach Anhörung der beteiligten Kreise: 

 

 

§ 1 

Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Verordnung gilt für 

1. unbehandelte und behandelte Bioabfälle und Gemische, die zur Verwertung auf landwirtschaft-

lich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht oder zum Zweck der Auf-

bringung abgegeben werden sowie 

2. die Behandlung und Untersuchung solcher Bioabfälle und Gemische. 

 

(2) Diese Verordnung gilt für 

1. öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger und Dritte, Verbände oder Selbstverwaltungskörper-

schaften der Wirtschaft, denen nach § 16 Abs. 2, § 17 Abs. 3 oder § 18 Abs. 2 des Kreislaufwirt-

schafts- und Abfallgesetzes Pflichten zur Verwertung von Bioabfällen übertragen worden sind 

(Entsorgungsträger), 

2. Erzeuger oder Besitzer von Bioabfällen oder Gemischen, soweit sie diese Abfälle nicht einem 

Entsorgungsträger überlassen, 

3. denjenigen, der Bioabfälle behandelt (Bioabfallbehandler), 
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4. Hersteller von Gemischen unter Verwendung von Bioabfällen (Gemischhersteller) sowie 

5. Bewirtschafter von landwirtschaftlich, gärtnerisch oder forstwirtschaftlich genutzten Böden, auf 

denen unbehandelte oder behandelte Bioabfälle oder Gemische aufgebracht werden sollen oder 

aufgebracht werden. 

 

(3) Diese Verordnung gilt nicht 

1. für Haus-, Nutz- und Kleingärten, 

2. für die Eigenverwertung von Bioabfällen pflanzlicher Herkunft in landwirtschaftlichen Betrieben 

oder Betrieben des Garten- und Landschaftsbaus, wenn die Verwertung nach Maßgabe der §§ 6 

und 7 auf betriebseigenen Flächen gewährleistet ist, 

3. soweit die Klärschlammverordnung Anwendung findet oder 

4. für Stoffe, die nach anderen Rechtsvorschriften entsorgt werden müssen. 

 

(4) Die Vorschriften des Düngemittelrechts und des Pflanzenschutzrechts bleiben unberührt. 

 

(5) Die in Absatz 2 Genannten wirken darauf hin, daß die in dieser Verordnung genannten Schad-

stoffhöchstwerte für unbehandelte und behandelte Bioabfälle und Gemische soweit wie möglich 

unterschritten werden. Generelle Anbaubeschränkungen oder sonstige in dieser Verordnung nicht 

genannte Beschränkungen lassen sich aus dem Erreichen oder Überschreiten der Bodenwerte nach 

§ 9 Abs. 2 nicht herleiten. 

 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieser Verordnung bedeuten die Begriffe 

1. Bioabfälle: 

Abfälle tierischer oder pflanzlicher Herkunft zur Verwertung, die durch Mikroorganismen, bo-

denbürtige Lebewesen oder Enzyme abgebaut werden können; hierzu gehören insbesondere die 

in Anhang 1 Nr. 1 genannten Abfälle; Bodenmaterial ohne wesentliche Anteile an Bioabfällen 

gehört nicht zu den Bioabfällen; Pflanzenreste, die auf forst- oder landwirtschaftlich genutzten 

Flächen anfallen und auf diesen Flächen verbleiben, sind keine Bioabfälle; 
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2. Behandlung: 

gesteuerter Abbau von Bioabfällen unter aeroben Bedingungen (Kompostierung) oder anaeroben 

Bedingungen (Vergärung) oder andere Maßnahmen zur Hygienisierung; 

3. Unbehandelte Bioabfälle: 

Bioabfälle, die keiner Behandlung unterzogen wurden; 

4. Behandelte Bioabfälle: 

a) aerob behandelte Bioabfälle (Komposte), 

b) anaerob behandelte Bioabfälle (Gärrückstände) oder 

c) anderweitig hygienisierte Bioabfälle, 

einschließlich einer im Rahmen der Behandlung erfolgenden Vermischung mit Materialien nach 

Nr. 5; 

5. Gemische: 

Mischung von behandelten Bioabfällen miteinander, mit unbehandelten Bioabfällen, mit Wirt-

schaftsdüngern, zugelassenen Düngemitteln der Abschnitte 1, 2, 3 und 4 der Anlage 1 der Dün-

gemittelverordnung in der jeweils geltenden Fassung, Bodenmaterialien, Torf, in Anhang 1 Nr. 2 

genannten mineralischen Materialien oder einem aus vorgenannten Stoffen hergestellten Ge-

misch; die Vermischung im Rahmen der Behandlung gilt nicht als Gemisch; 

6. Eigenverwertung: 

Aufbringung der auf betriebseigenen Böden angefallenen pflanzlichen Bioabfälle auf 

betriebseigene Böden. Zur Eigenverwertung gehören auch die bei gärtnerischen Dienstleistungen 

auf fremden Flächen angefallenen pflanzlichen Bioabfälle, die unbehandelt oder aerob behandelt 

auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden des Betriebes, der die Dienstleistung 

erbracht hat, aufgebracht werden. Als Eigenverwertung gilt auch die anteilige Rücknahme von 

unbehandelten pflanzlichen Bioabfällen aus gemeinschaftlicher Verarbeitung 

landwirtschaftlicher oder forstwirtschaftlicher Erzeugerzusammenschlüsse durch den Erzeuger 

zur Aufbringung auf betriebseigene Böden, soweit die pflanzlichen Bioabfälle auf 

betriebseigenen Böden von Mitgliedern des jeweiligen Erzeugerzusammenschlusses angefallen 

sind.  
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§ 3 

Anforderungen an die Behandlung 

 

(1) Entsorgungsträger, Erzeuger und Besitzer haben Bioabfälle vor einer Aufbringung oder der Her-

stellung von Gemischen einer Behandlung zuzuführen, welche die seuchen- und phytohygienische 

Unbedenklichkeit gewährleistet. Satz 1 gilt auch für Speiseabfälle aus Gaststätten und Einrichtun-

gen zur Gemeinschaftsverpflegung, soweit diese Abfälle nicht nach den Bestimmungen des Tier-

körperbeseitigungsgesetzes beseitigt werden müssen. 

 

(2) Die seuchen- und phytohygienische Unbedenklichkeit nach Absatz 1 ist gegeben, wenn keine 

Beeinträchtigung der Gesundheit von Mensch oder Tier durch Freisetzung oder Übertragung von 

Krankheitserregern und keine Schäden an Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder Böden durch die 

Verbreitung von Schadorganismen zu besorgen sind. Die im einzelnen einzuhaltenden Anforderun-

gen an die Behandlung und die Materialien sind im Anhang 2 festgelegt. 

 

(3) Der Bioabfallbehandler hat die Behandlung der Bioabfälle nach den in Anhang 2 festgelegten 

Vorgaben so durchzuführen, daß die seuchen- und phytohygienische Unbedenklichkeit der Bio-

abfälle nach der Behandlung und bei der Abgabe oder der Aufbringung auf betriebseigene Böden 

sichergestellt ist. Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der zuständigen landwirt-

schaftlichen und tierärztlichen Fachbehörde bei aerober, anaerober Behandlung oder anderweitiger 

Hygienisierung von Bioabfällen Ausnahmen von den in Anhang 2 enthaltenen Anforderungen zu-

lassen, sofern nach Beschaffenheit und Herkunft der Bioabfälle eine Beeinträchtigung seuchen- und 

phytohygienischer Belange nicht zu erwarten ist. 

 

(4) Der Bioabfallbehandler hat Untersuchungen gemäß Nr. 2.2 des Anhangs 2 durchführen zu 

lassen auf 

1. den Wirkungsgrad des Behandlungsverfahrens durch direkte Prozeßprüfung, 

2. die Einhaltung der erforderlichen Behandlungstemperatur durch indirekte Prozeßprüfung und 

3. die hygienische Unbedenklichkeit durch Endprüfungen der behandelten Bioabfälle. 

Für die Untersuchungen sind die in Nr. 2.3 des Anhangs 2 festgelegten Methoden anzuwenden. 
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(5) Direkte Prozeßprüfungen sind innerhalb von zwölf Monaten nach Inbetriebnahme einer neu 

errichteten Behandlungsanlage (Inbetriebnahmeprüfung) durchzuführen. Dies gilt entsprechend für 

bereits geprüfte Anlagen bei Einsatz neuer Verfahren oder wesentlicher technischer Änderung der 

Verfahren oder Prozeßführung. Bei bestehenden Anlagen ist eine direkte Prozeßprüfung innerhalb 

von 18 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung durchzuführen, soweit für die Anlage oder 

das eingesetzte Verfahren keine Hygieneprüfung nach den Vorgaben für die direkte Prozeßprüfung 

oder nach vergleichbaren Vorgaben innerhalb der letzten fünf Jahre vor Inkrafttreten dieser Verord-

nung durchgeführt oder begonnen wurde. 

 

(6) Bei indirekten Prozeßprüfungen sind über den Temperaturverlauf, die Umsetzungszeitpunkte 

bei der Kompostierung und die Beschickungsintervalle bei anaeroben Behandlungsanlagen Auf-

zeichnungen zu führen und fünf Jahre aufzubewahren. 

 

(7) Prüfungen der behandelten Bioabfälle sind bei Anlagen mit einer jährlichen Durchsatzleistung 

bis zu 3000 Tonnen mindestens alle sechs Monate, bei einer höheren jährlichen Durchsatzleistung 

mindestens alle drei Monate durchzuführen. Wird durch eine Produktprüfung bei behandelten Bio-

abfällen eine Beeinträchtigung seuchen- und phytohygienischer Belange gemäß Anhang 2 Nr. 2.2.3 

nachgewiesen, hat der Bioabfallbehandler die zuständige Behörde über das Untersuchungsergebnis 

und die eingeleiteten Maßnahmen zu informieren. Wird durch die Wiederholungsprüfung die 

Beeinträchtigung erneut festgestellt oder werden wiederholt Beeinträchtigungen in verschiedenen 

untersuchten Proben nachgewiesen, sind von der zuständigen Behörde Maßnahmen zur Behebung 

dieser Mängel anzuordnen. 

 

(8) Die Untersuchungen nach Absatz 4 sind durch unabhängige, von der zuständigen Behörde be-

stimmte Stellen durchführen zu lassen. Der Bioabfallbehandler hat die Untersuchungsergebnisse 

innerhalb von vier Wochen nach Durchführung der Untersuchung der zuständigen Behörde vorzu-

legen. Der Nachweis über die Vergleichbarkeit der Hygieneprüfung nach Absatz 5 Satz 3 sowie die 

Untersuchungsergebnisse dieser Hygieneprüfung sind der zuständigen Behörde innerhalb von drei 

Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung vorzulegen; bei begonnener Hygieneprüfung sind 

der Nachweis über die Vergleichbarkeit und die Untersuchungsergebnisse innerhalb von drei 

Monaten nach Abschluß der Prüfung vorzulegen. Die Aufzeichnungen über die indirekte 

Prozeßprüfung nach Absatz 6 sind der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Die 
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Ergebnisse über die Untersuchungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 sind zehn Jahre aufzu-

bewahren. 

 

(9) Die in Anhang 1 Nr. 1 Spalte 3 für die Getrennthaltung, Behandlung und Aufbringung von Bio-

abfällen festgelegten Gebote und Verbote sind zu beachten. 

 

 

§ 4 

Anforderungen hinsichtlich der Schadstoffe und weiterer Parameter 

 

(1) Der Bioabfallbehandler darf Bioabfälle und Bodenmaterialien, Torf oder in Anhang 1 Nr. 2 ge-

nannte mineralische Materialien verwenden, von denen in unvermischter Form auf Grund ihrer Art, 

Beschaffenheit oder Herkunft angenommen werden kann, daß sie nach einer Behandlung die Anfor-

derungen nach Absatz 3 einhalten und bei denen keine Anhaltspunkte für überhöhte Gehalte an 

weiteren Schadstoffen bestehen. 

 

(2) Der Bioabfallbehandler darf Bioabfälle nur nach Maßgabe der Absätze 3 bis 5 abgeben oder auf 

betriebseigenen Flächen aufbringen. 

 

(3) Die folgenden Schwermetallgehalte (Milligramm je Kilogramm Trockenmasse des aufzubrin-

genden Materials) dürfen bei Aufbringung gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht überschritten wer-

den: 

Blei 150 
Cadmium 1,5 
Chrom 100 
Kupfer 100 
Nickel 50 
Quecksilber 1 
Zink 400 . 
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Bei Aufbringung gemäß § 6 Abs. 1 Satz 3 dürfen folgende Schwermetallgehalte (Milligramm je 

Kilogramm Trockenmasse des aufzubringenden Materials) nicht überschritten werden: 

Blei 100 
Cadmium 1 
Chrom 70 
Kupfer 70 
Nickel 35 
Quecksilber 0,7 
Zink 300 . 

Ein Wert nach Satz 1 und 2 gilt als eingehalten, wenn der Wert im gleitenden Durchschnitt der vier 

zuletzt nach Absatz 5 durchgeführten Untersuchungen nicht überschritten wird und kein Analysen-

ergebnis den Wert um mehr als 25 vom Hundert überschreitet. Die zuständige Behörde kann im 

Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörde eine Überschreitung einzelner 

Schwermetallgehalte nach Satz 1 zulassen, wenn Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit 

nicht zu erwarten sind. Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der zuständigen land-

wirtschaftlichen Fachbehörde bei regionalen Verwertungskonzepten in Gebieten mit geogen oder 

standortspezifisch bedingt erhöhten Schwermetallgehalten im Boden eine Überschreitung einzelner 

Schwermetallgehalte nach Satz 1 zulassen, wenn Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit 

nicht zu erwarten sind. Die Sätze 4 und 5 gelten nicht für Cadmium. 

 

(4) Der Anteil an Fremdstoffen, insbesondere Glas, Kunststoff, Metall, mit einem Siebdurchgang 

von mehr als 2 Millimetern darf einen Höchstwert von 0,5 vom Hundert, bezogen auf die Trocken-

masse, nicht überschreiten. Der Anteil an Steinen mit einem Siebdurchgang von mehr als 5 Milli-

metern darf einen Anteil von 5 vom Hundert, bezogen auf die Trockenmasse, nicht überschreiten. 

 

(5) Der Bioabfallbehandler hat je angefangener 2000 Tonnen (Frischmasse) im Rahmen der Be-

handlung verwendeter Bioabfälle Untersuchungen der behandelten Bioabfälle durchführen zu 

lassen auf 

1. die Gehalte der Schwermetalle Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber und Zink 

sowie 

2. den pH-Wert, den Salzgehalt, den Gehalt der organischen Substanz (Glühverlust), den Trocken-

rückstand und den Anteil an Fremdstoffen. 

Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen Fachbe-

hörde bei sich nicht oder kaum verändernder Zusammensetzung und gleicher Herkunft der verwen-
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deten Bioabfälle zulassen, daß Untersuchungen erst ab einer größeren Menge als 2000 Tonnen 

durchgeführt werden. Die zuständige Behörde kann bei sich erheblich verändernder Zusammenset-

zung oder Herkunft der verwendeten Bioabfälle anordnen, daß Untersuchungen für geringere Men-

gen als 2000 Tonnen durchgeführt werden. Unbeschadet der Sätze 1 bis 3 sind Untersuchungen im 

Abstand von längstens drei Monaten durchführen zu lassen. 

 

(6) Abweichend von Absatz 5 Satz 1 haben Bioabfallbehandler, die im Jahr mehr als 24000 Tonnen 

Bioabfälle (Frischmasse) behandeln und die Entsorgungsfachbetrieb und Mitglied eines Trägers 

einer regelmäßigen Güteüberwachung (Gütegemeinschaft) sind und die Gewährleistung einer konti-

nuierlichen Gütesicherung nachweisen, die Untersuchungen der behandelten Bioabfälle ein Mal je 

Monat durchführen zu lassen. Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der zuständigen 

landwirtschaftlichen Fachbehörde die Bestimmung des Satzes 1 für Bioabfallbehandler, die Mit-

glied einer Gütegemeinschaft, jedoch kein Entsorgungsfachbetrieb sind, entsprechend anwenden. 

Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 

(7) Der Bioabfallbehandler hat für die in Absatz 1 genannten unvermischten Einsatzmaterialien 

zusätzliche Untersuchungen auf die Gehalte der in Absatz 5 Satz 1 Nr. 1 genannten Schwermetalle 

durchführen zu lassen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die in Absatz 3 Satz 1 genannten 

Anforderungen nicht eingehalten werden. Werden nach den Ergebnissen die Anforderungen nach 

Absatz 3 Satz 1 nicht eingehalten, sind die Ergebnisse der zuständigen Behörde unverzüglich vor-

zulegen. Die zuständige Behörde entscheidet über das weitere Vorgehen. Bis zur Entscheidung der 

zuständigen Behörde ist die Behandlung der Materialien untersagt. Absatz 3 Satz 4 bis 6 gilt ent-

sprechend. 

 

(8) Der Bioabfallbehandler hat für die in Absatz 1 genannten unvermischten Einsatzmaterialien 

oder die behandelten Bioabfälle nach Absatz 2 Untersuchungen auf weitere Schadstoffe 

durchführen zu lassen, wenn insbesondere nach Art, Beschaffenheit oder Herkunft der 

unvermischten Einzelmaterialien oder behandelten Bioabfälle Anhaltspunkte für erhöhte Gehalte an 

diesen Schadstoffen bestehen. Werden erhöhte Gehalte an diesen Schadstoffen festgestellt, sind die 

Ergebnisse der zuständigen Behörde unverzüglich vorzulegen. Die zuständige Behörde entscheidet 

über das weitere Vorgehen. Bis zur Entscheidung der zuständigen Behörde ist die Behandlung, Ab-

gabe und Aufbringung dieser Materialien untersagt. 
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(9) Die Untersuchungen nach den Absätzen 5 bis 8 sind durch unabhängige, von der zuständigen 

Behörde bestimmte Stellen durchführen zu lassen. Die Probenahmen und Untersuchungen sind 

nach Anhang 3 dieser Verordnung durchzuführen. Der Bioabfallbehandler hat die Untersu-

chungsergebnisse zu sammeln und halbjährlich der zuständigen Behörde vorzulegen. Bei 

Bioabfallbehandlern, die Entsorgungsfachbetrieb und Mitglied eines Trägers einer regelmäßigen 

und anerkannten Güteüberwachung (Gütegemeinschaft) sind, können die Untersuchungsergebnisse 

auch von einer von der Gütegemeinschaft festgelegten und von der zuständigen Behörde 

bestimmten Stelle übernommen werden. Die Untersuchungsergebnisse sind zehn Jahre 

aufzubewahren und nach Maßgabe des § 11 Abs. 2 vor der Abgabe und nach Maßgabe des § 11 

Abs. 3 nach der Abgabe anzugeben. 

 

 

§ 5 

Anforderungen an Gemische 

 

(1) Der Gemischhersteller darf behandelte Bioabfälle, Torf und in Anhang 1 Nr. 2 genannte minera-

lische Materialien sowie ein daraus hergestelltes Gemisch verwenden, von denen in unvermischter 

Form auf Grund ihrer Art, Beschaffenheit oder Herkunft angenommen werden kann, daß sie die 

Anforderungen nach § 4 Abs. 3 und 4 einhalten und bei denen keine Anhaltspunkte für überhöhte 

Gehalte an weiteren Schadstoffen bestehen. Soweit zur Herstellung von Gemischen 

Bodenmaterialien verwendet werden, dürfen nach deren Art, Beschaffenheit und Herkunft keine 

Anhaltspunkte für überhöhte Gehalte an Schadstoffen bestehen; unbehandelte Bioabfälle im Sinne 

von § 10 Abs. 1 oder 2 dürfen zur Gemischherstellung verwendet werden. 

 

(2) Der Gemischhersteller darf Gemische nur nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 und 4 sowie der Sätze 2 

bis 4 abgeben oder auf betriebseigenen Flächen aufbringen. § 4 Abs. 4 Satz 2 gilt mit der Maßgabe, 

daß sich bei Gemischen der Anteil an Steinen auf die behandelte organische Mischungskomponente 

bezieht. § 4 Abs. 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß Untersuchungen des Gemisches je ange-

fangener 2000 Tonnen hergestellten Gemisches durchführen zu lassen sind. § 4 Abs. 6 und 9 ist ent-

sprechend anzuwenden. 
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(3) Der Gemischhersteller hat für die in Absatz 1 genannten unvermischten Materialien zusätzliche 

Untersuchungen auf die Gehalte der in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 genannten Schwermetalle durchfüh-

ren zu lassen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die Anforderungen nach § 4 Abs. 3 Satz 1 

nicht eingehalten werden. § 4 Abs. 7 Satz 2 bis 5 und Abs. 9 gilt entsprechend. 

 

(4) Der Gemischhersteller hat für die in Absatz 1 genannten unvermischten Materialien oder die 

Gemische nach Absatz 2 Untersuchungen auf weitere Schadstoffe durchführen zu lassen, wenn ins-

besondere nach Art, Beschaffenheit oder Herkunft Anhaltspunkte für erhöhte Gehalte an diesen 

Schadstoffen bestehen. § 4 Abs. 8 Satz 2 bis 4 und Abs. 9 gilt entsprechend. 

 

 

§ 6 

Beschränkungen und Verbote der Aufbringung 

 

(1) Innerhalb von drei Jahren dürfen unbeschadet düngemittelrechtlicher Regelungen nicht mehr als 

20 Tonnen Bioabfälle (Trockenmasse) je Hektar aufgebracht werden. Die zulässige Aufbringungs-

menge nach Satz 1 gilt auch für Gemische. Die gemäß Satz 1 und 2 zulässige Aufbringungsmenge 

kann bis zu 30 Tonnen je Hektar innerhalb von drei Jahren betragen, sofern die gemäß § 4 Abs. 5 

und 6 oder § 5 Abs. 2 gemessenen Schwermetallgehalte die in § 4 Abs. 3 Satz 2 festgelegten Werte 

nicht überschreiten. Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der zuständigen landwirt-

schaftlichen Fachbehörde weitere Ausnahmen zulassen, wenn die in § 4 Abs. 3 Satz 2 genannten 

Schwermetallwerte deutlich unterschritten werden und Beeinträchtigungen des Wohls der Allge-

meinheit nicht zu erwarten sind. 

 

(2) Das Aufbringen von Bioabfällen und Gemischen, die andere als in Anhang 1 Nr. 1 genannte 

Bioabfälle enthalten, bedarf der Zustimmung der zuständigen Behörde. Die Zustimmung kann nur 

im Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörde erteilt werden. Die zustän-

dige Behörde hat vor Erteilung der Zustimmung im Einvernehmen mit der zuständigen landwirt-

schaftlichen Fachbehörde gegenüber den nach § 4 Abs. 2 und § 5 Abs. 2 Verpflichteten die Durch-

führung von Untersuchungen auf weitere Schadstoffe im Sinne des § 4 Abs. 8 Satz 1 unter Berück-

sichtigung der Art, Beschaffenheit oder Herkunft der Bioabfälle und die Vorlage der Ergebnisse an-

zuordnen. 
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 (3) Das Aufbringen von Bioabfällen und Gemischen auf forstwirtschaftlich genutzte Böden darf 

nur im begründeten Ausnahmefall nach vorheriger Genehmigung der zuständigen Behörde im Ein-

vernehmen mit der zuständigen Forstbehörde erfolgen. 

 

 

§ 7 

Zusätzliche Anforderungen bei der Aufbringung auf Dauergrünland sowie Feldfutter- und 

Feldgemüseanbauflächen 

 

(1) Auf Dauergrünlandflächen dürfen nur die in Anhang 1 Nr. 1 Spalte 3 besonders gekennzeichne-

ten Bioabfälle in behandelter oder unbehandelter Form sowie Gemische, für deren Anteile an 

behandelten oder unbehandelten Bioabfällen ausschließlich die in Anhang 1 Nr. 1 Spalte 3 

besonders gekennzeichneten Bioabfälle verwendet wurden, aufgebracht werden. 

 

(2) Behandelte Bioabfälle und Gemische müssen bei der Aufbringung auf Feldgemüse- und 

Feldfutterflächen vor dem Anbau oberflächig eingearbeitet werden. 

 

(3) Behandelte Bioabfälle und Gemische dürfen im Fall der Aufbringung auf Dauergrünlandflächen 

oder auf Feldfutteranbauflächen keine Gegenstände enthalten, die bei der Aufnahme durch Haus- 

und Nutztiere zu Verletzungen führen können. 

 

 

§ 8 

Zusammentreffen von Bioabfall- und Klärschlammaufbringung 

 

Innerhalb des Zeitraumes nach § 6 Abs. 1 ist auf derselben Fläche nur die Aufbringung von Bioab-

fällen und Gemischen nach dieser Verordnung oder die Aufbringung von Klärschlamm nach der 

Klärschlammverordnung zulässig. 
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§ 9 

Bodenuntersuchungen 

 

(1) Der Bewirtschafter oder ein beauftragter Dritter hat der zuständigen Behörde innerhalb von 

zwei Wochen nach der ersten nach Inkrafttreten dieser Verordnung erfolgenden Aufbringung von 

behandelten Bioabfällen oder Gemischen die Aufbringungsflächen anzugeben. Die zuständige 

Behörde teilt der zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörde diese Flächen mit. 

 

(2) Bei der erstmaligen Aufbringung von Bioabfällen ist eine Bodenuntersuchung auf Schwerme-

talle nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 und auf den pH-Wert durchzuführen. Die Bodenuntersuchungs-

ergebnisse sind spätestens drei Monate nach der Aufbringung der zuständigen Behörde vorzulegen. 

Liegt für die Aufbringungsfläche eine gültige Bodenuntersuchung nach der Klärschlammverord-

nung vor, kann diese entsprechend herangezogen werden. Satz 1 gilt nicht für die Aufbringung von 

Bioabfällen und Gemischen, die von Bioabfallbehandlern und Gemischherstellern abgegeben wer-

den, die Mitglied eines Trägers einer regelmäßigen Güteüberwachung (Gütegemeinschaft) sind und 

nach § 11 Abs. 3 befreit sind. Bestehen Anhaltspunkte, daß bei einer Aufbringungsfläche die nach-

folgend genannten Bodenwerte (Milligramm je Kilogramm Trockenmasse) überschritten werden, 

soll die zuständige Behörde im Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehör-

de oder auf deren Verlangen die erneute Aufbringung von behandelten Bioabfällen oder Gemischen 

untersagen, wenn folgende Bodenwerte überschritten werden: 

Böden Cadmium Blei Chrom Kupfer Quecksilber Nickel Zink 

Bodenart Ton 1,5 100 100 60 1 70 200 

Bodenart Lehm 1 70 60 40 0,5 50 150 

Bodenart Sand 0,4 40 30 20 0,1 15 60 

Bei Böden der Bodenart Ton mit einem pH-Wert von weniger als 6 gelten für Cadmium und Zink 

die Werte der Bodenart Lehm. Bei Böden der Bodenart Lehm mit einem pH-Wert von weniger als 6 

gelten für Cadmium und Zink die Werte der Bodenart Sand. Die Untersuchung ist nach Anhang 1 

der Klärschlammverordnung in der jeweils geltenden Fassung und durch eine unabhängige, von der 

zuständigen Behörde bestimmten Stelle durchführen zu lassen. Die zuständige Behörde hat dies 

dem Bewirtschafter der Fläche bekanntzugeben. 
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(3) Abweichend von Absatz 2 ist eine Bodenuntersuchung nicht erforderlich, sofern Bioabfälle ver-

wertet werden, die in Anhang 1 Nr. 1 Spalte 3 für die Aufbringung auf Dauergrünlandflächen be-

sonders gekennzeichnet sind. Im Einzelfall kann die zuständige Behörde im Einvernehmen mit der 

zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörde bei Stoffen mit ähnlich geringem Schadstoffgehalt 

weitere Ausnahmen von der Untersuchungspflicht zulassen. 

 

(4) Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen Fach-

behörde im Rahmen der regionalen Verwertung bei geogen bedingt erhöhten Schwermetallgehalten 

von Böden zulassen, daß behandelte Bioabfälle oder Gemische auch auf Böden aufgebracht 

werden, bei denen die in Absatz 2 genannten Werte überschritten werden. Satz 1 gilt nicht für Cad-

mium. 

 

 
§ 10 

Ausnahmen für die Verwertung von bestimmten Bioabfällen 

 

(1) In Anhang 1 Nr. 1 Spalte 3 besonders benannte, unvermischte Bioabfälle dürfen ohne 

Behandlung sowie in behandelter Form ohne Untersuchungen nach den §§ 3 und 4 abgegeben, zur 

Gemischherstellung verwendet oder aufgebracht werden. 

 

(2) Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen Fach-

behörde im Rahmen der regionalen Verwertung zulassen, daß über die in Absatz 1 genannten Bio-

abfälle hinaus unvermischte, homogen zusammengesetzte Bioabfälle ohne Behandlung sowie be-

handelte Bioabfälle aus unvermischten, homogen zusammengesetzten Bioabfällen ohne Untersu-

chungen nach den §§ 3 und 4 abgegeben, zur Gemischherstellung verwendet oder aufgebracht wer-

den dürfen. Die Befreiung von der Behandlung kann erteilt werden, wenn auf Grund der Art, Be-

schaffenheit oder Herkunft der Bioabfälle angenommen werden kann, daß die in den §§ 3 und 4 

festgelegten Anforderungen an die Hygiene sowie hinsichtlich der Schadstoffe und Fremdstoffe 

eingehalten werden. Die zuständige Behörde kann vor Erteilung der Befreiung von der Behandlung 

verlangen, daß die Schwermetallgehalte durch Untersuchungen nach § 4 Abs. 5 und 9 

nachgewiesen werden. Die Befreiung für behandelte Bioabfälle von Untersuchungspflichten darf 

nur erteilt werden, wenn auf Grund der Art, Beschaffenheit oder Herkunft der Bioabfälle 

angenommen werden kann, daß die in den §§ 3 und 4 festgelegten Anforderungen an die Hygiene 
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sowie hinsichtlich der Schadstoffe und Fremdstoffe eingehalten werden. Die Befreiungen können 

jederzeit widerrufen werden. 

 

(3) § 6 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, § 8 sowie § 9 Abs. 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden. § 6 Abs. 1 

Satz 3 und 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß die Schwermetallgehalte durch Untersuchun-

gen nach § 4 Abs. 5 und 9 nachgewiesen werden. 

 

 

§ 11 

Nachweispflichten 

 

(1) Der Bioabfallbehandler und der Gemischhersteller hat die bei der Behandlung oder den Misch-

vorgängen verwendeten Materialien nach Art, Bezugsquelle und -menge sowie aufgeteilt nach 

Vierteljahreszeiträumen aufzulisten. Die nach Satz 1 Verpflichteten haben die Listen zehn Jahre 

lang aufzubewahren. Auf Verlangen sind diese Listen der zuständigen Behörde vorzulegen. Die 

nach Satz 1 Verpflichteten haben den Anordnungen nach Satz 3 nachzukommen. 

 

(2) Werden unbehandelte oder behandelte Bioabfälle oder Gemische, die den Qualitätsanforderun-

gen des § 4 Abs. 3 Satz 1 entsprechen, zur Aufbringung abgegeben, hat der Abgeber bei jeder Ab-

gabe einen Lieferschein dem Abnehmer und, soweit hiervon abweichend, dem Bewirtschafter aus-

zuhändigen, der folgende Angaben enthalten muß: 

1. Name und Anschrift des Abgebers, 

2. Name und Anschrift des Abnehmers und, soweit hiervon abweichend, des Bewirtschafters der 

Aufbringungsfläche, 

3. abgegebene Menge und vorgesehene Aufbringungsfläche, 

4. Abgabe als unbehandelter oder behandelter Bioabfall oder Gemisch sowie Beschreibung des 

unbehandelten oder behandelten Bioabfalls oder Gemisches nach Art der unvermischt 

verwendeten Materialien, 

5. Versicherung der Einhaltung der Anforderungen 

a) zur seuchen- und phytohygienischen Unbedenklichkeit nach § 3 Abs. 2 und 3 sowie 

b) an die Schwermetallgehalte nach § 4 Abs. 3, auch in Verbindung mit § 5 Abs. 2 Satz 1, 
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6. gemessene Schwermetallgehalte und gemessener pH-Wert, Salzgehalt, Glühverlust und Anteil 

an Fremdstoffen gemäß § 4 Abs. 5 und 6, auch in Verbindung mit § 5 Abs. 2 Satz 3 und 4; eine 

Begründung, wenn bei unbehandelten Bioabfällen einzelne Untersuchungen der in § 4 Abs. 5 

Satz 1 Nr. 2 genannten weiteren Parameter nicht durchführbar sind, 

7. Untersuchungsstellen und Zeitpunkt der Durchführung der Untersuchungen gemäß § 3 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 3, Abs. 7 und 8 sowie § 4 Abs. 5, 6 und 9, auch in Verbindung mit § 5 Abs. 2 Satz 3 

und 4, 

8. höchstzulässige Aufbringungsmenge gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1, 2 oder 3 in Verbindung mit § 4 

Abs. 3, 

9. Zulässigkeit der Aufbringung auf Dauergrünland gemäß § 7 Abs. 1, 

10. die Bodenuntersuchungen nach § 9 Abs. 2, 

11. Datum der Abgabe und Unterschriften des Abgebers und Bewirtschafters. 

Die Angaben nach Satz 1 Nr. 5 bis 7 sind nicht erforderlich, soweit die §§ 3 und 4 nach § 10 keine 

Anwendung finden. Gleichzeitig mit der Abgabe hat der Abgeber eine Mehrausfertigung des 

Lieferscheines der zuständigen Behörde sowie der für die Aufbringungsfläche zuständigen 

landwirtschaftlichen Fachbehörde zu übersenden. Der Bewirtschafter hat in seiner Ausfertigung des 

Lieferscheins die eindeutige Bezeichnung der Aufbringungsfläche (Gemarkung, Flurstücksnummer, 

Größe in Hektar) einzutragen. Der Abgeber und der Bewirtschafter haben die bei ihnen 

verbleibenden Ausfertigungen des Lieferscheins 30 Jahre lang aufzubewahren. 

 

(3) Die zuständige Behörde kann Bioabfallbehandler oder Gemischhersteller, die Mitglied eines 

Trägers einer regelmäßigen Güteüberwachung (Gütegemeinschaft) sind, der eine kontinuierliche 

Gütesicherung nachweist, von der Vorlage von Untersuchungsergebnissen nach § 3 Abs. 4 und 8, 

§ 4 Abs. 5, 6 und 9 sowie von Nachweispflichten nach Absatz 2 befreien. In diesem Fall sind die 

gütegesicherten Erzeugnisse bei der Abgabe mit dem Gütezeichen der Gütegemeinschaft zu kenn-

zeichnen. Die Abgeber haben statt dessen alle zwölf Monate für den zurückliegenden Zeitraum der 

zuständigen Behörde Nachweise vorzulegen, die mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung erstellt 

werden können und folgende Angaben enthalten müssen: 

1. Name und Anschrift des Abgebers, 

2. Name und Anschrift des Abnehmers, 
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3. abgegebene Menge in Tonnen Trockenmasse (t TM), 

4. Datum der Abgabe. 

Die Nachweise sind zehn Jahre lang aufzubewahren. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die 

Vorlage der Untersuchungsergebnisse nach § 3 Abs. 4 und 8 sowie nach § 4 Abs. 5, 6 und 9 und 

sonstige geeignete Nachweise vom Bioabfallbehandler, Gemischhersteller oder dem Träger der 

regelmäßigen Güteüberwachung verlangen sowie die Befreiung jederzeit widerrufen. 

 

(4) Auf die Verwertung von Bioabfällen, für die die Bestimmungen dieser Verordnung gelten, fin-

den die Bestimmungen der Nachweisverordnung mit Ausnahme des § 26 der Nachweisverordnung 

keine Anwendung. 

 

 

§ 12 

Ausnahmen für Kleinflächen 

 

§ 9 Abs. 1 und 2 und § 11 Abs. 2 Satz 4 gelten nicht, wenn unbehandelte oder behandelte 

Bioabfälle oder Gemische auf Flächen von Bewirtschaftern aufgebracht werden sollen, die 

insgesamt nicht mehr als 1 Hektar landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen 

bewirtschaften. § 11 Abs. 2 Satz 5 gilt nicht für den Bewirtschafter dieser Flächen. 

 

 

§ 13 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Abs. 1 Nr. 5 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes han-

delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 Bioabfall einer Behandlung nicht, nicht richtig oder nicht 

rechtzeitig zuführt, 

2. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 1 eine Behandlung nicht oder nicht richtig durchführt, 

3. entgegen § 3 Abs. 8 Satz 2 oder § 4 Abs. 9 Satz 3, auch in Verbindung mit § 5 Abs. 2 Satz 4, 

ein Untersuchungsergebnis nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

4. entgegen § 4 Abs. 2 oder § 5 Abs. 2 Satz 1 Bioabfall oder ein Gemisch abgibt oder aufbringt, 
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5. entgegen § 4 Abs. 7 Satz 1, Abs. 8 Satz 1, § 5 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 Untersuchungen 

nicht durchführen läßt, 

6. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 10 Abs. 3 Satz 1, oder § 7 Abs. 1 

Bioabfall oder ein Gemisch aufbringt, 

7. ohne Zustimmung nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Bioabfall oder ein Gemisch aufbringt, 

8. entgegen § 8 Bioabfall oder ein Gemisch und Klärschlamm auf derselben Fläche aufbringt, 

9. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1 der zuständigen Behörde die Aufbringungsflächen für behandelte 

Bioabfälle oder Gemische nicht angibt, 

10. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 eine Liste nicht, nicht richtig oder nicht vollständig ausfüllt 

oder nicht lange genug aufbewahrt, 

11. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 4 einer vollziehbaren Anordnung nicht nachkommt oder 

12. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 1, 4 oder 5 einen Lieferschein nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig aushändigt, die Bezeichnung der Aufbringungsfläche nicht oder nicht 

richtig in den Lieferschein einträgt oder den Lieferschein nicht lange genug aufbewahrt. 

 

 

§ 14 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft. 

 

 

 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

 
 
Bonn, den 21. September 1998 

 
 

Die Bundesministerin 

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

 

Dr. Angela Merkel 
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